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Allgemeine Informationen 

Für gesetzlich Pflichtversicherte und freiwillig gesetzlich versicherte deutsche Patienten galt bis zum 
31.12.2003 das Prinzip der freien Arztwahl nur innerhalb der Staatsgrenzen. Wer sich von einem Arzt im 
Ausland behandeln lassen wollte, benötigte hierzu die Erlaubnis seiner gesetzlichen Krankenkasse. Eine 
Ausnahme von diesem Grundsatz gab es nur dann, wenn bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt 
ein besonderer Notfall vorlag. 

Mit Urteil vom 13. Mai 2003 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass der Grundsatz 
des freien Dienstleistungsverkehrs nationale Regelungen verbietet, nach denen eine ambulante 
Versorgung, die in einem Mitgliedsstaat der EU erfolgt von einer vorherigen Genehmigung erforderlich 
gemacht wird (EuGH, C-385/99). 

Diese Rechtsprechung hat der deutsche Gesetzgeber im GKV-Modernisierungsgesetz - GMG umgesetzt 
und § 13 SGB V um die Absätze 4-6 erweitert, die die Kostenerstattung für die im EU-Ausland in Anspruch 
genommene Behandlung regeln. 

Damit ist im Prinzip eine ambulante zahnärztliche/ärztliche Behandlung im europäischen Ausland nun 
jederzeit ohne vorherige Genehmigung gegen Kostenerstattung durch die eigene gesetzliche 
Krankenkasse möglich. 
 
Quelle:  Artikel der Bundeszahnärztekammer 


